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dioaktiven Stoffen vorgesehen ist, bedürfen der Zustimmung. 
Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen vorzulegen:

1. Erläuterung des Arbeitsvorhabens und der Arbeitstech
nologie,

2. bauliche Erläuterungen,
3. strahlenschutztechnische und sicherheitstechnische Erläu

terungen,
4. Strahlenschutzberechnungen,
5. Angaben über Art, Aktivität oder Menge der radioaktiven 

Stoffe oder Angaben über Art der Strahleneinrichtungen 
und deren Betriebsparameter,

6. zeichnerische Unterlagen, wie Lageplan, Grundrisse oder 
Schnitte, sowie Angaben zur Belüftungs- und Entlüftungs
führung, Wasser- und Abwasserführung, über Uberwa- 
chungseinrichtungen und sonstige Ausrüstungsgegen
stände,

7. Nachweis über die Gewährleistung des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes sowie Brandschutzes.

Das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz 
kann weitere Unterlagen insbesondere zur Optimierung von 
Strahlenschutzmaßnahmen fordern. Die Unterlagen sind in 
doppelter Ausfertigung beim Staatlichen Amt für Atomsicher
heit und Strahlenschutz einzureichen, bei dem ein Exemplar 
der Unterlagen verbleibt.

§ 8
Zustimmung zur Stillegung

(1) Die Stillegung von genehmigungspflichtigen Anlagen 
oder Arbeitsstätten für den Betrieb von Strahleneinrichtun
gen, die radioaktive Stoffe enthalten oder in denen der Ver
kehr mit radioaktiven Stoffen erfolgt, bedarf der Zustim
mung.

(2) Mit dem Antrag auf Zustimmung zur Stillegung ist nach
zuweisen, daß
— eine ordnungsgemäße Beseitigung oder Weitergabe radio

aktiver Stoffe oder Strahleneinrichtungen erfolgt,
— Arbeitsstätten, Arbeitsmittel oder Anlagen ausreichend 

dekontaminiert werden,
— der Strahlenschutz bei der Stillegung gewährleistet wird.

(3) Die weitere Verwendung von Arbeitsstätten, Arbeitsmit
teln oder Anlagen bedarf der Freigabe durch das Staatliche 
Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz. Es kann den 
Strahlenschutzbeauftragten mit der Freigabe beauftragen.

(4) Die Stillegung von Strahleneinrichtungen, die keine 
radioaktiven Stoffe enthalten, ist dem Staatlichen Amt für 
Atomsicherheit und Strahlenschutz unter Mitteilung über den 
weiteren Verbleib zu melden.

§9
Zustimmung zu Teilvorhaben und speziellen Arbeiten

Teilvorhaben und spezielle Arbeiten, wie neue Technologien, 
Industrieversuche oder zeitlich begrenzte Arbeitsvorhaben, bei 
denen der Betrieb von Strahleneinrichtungen oder ein Verkehr 
mit radioaktiven Stoffen beabsichtigt ist, bedürfen einer Zu
stimmung. Art und Umfang der vorzulegenden Unterlagen 
entsprechen denen im § 7. Die Zustimmung ist Bestandteil der 
erteilten Genehmigung.

§ 10
Zustimmung zum Import

(1) Einzelimporte von Strahleneinrichtungen oder umschlos
senen Strahlenquellen bedürfen der Zustimmung, wenn keine 
Zulassung gemäß § 5 der Verordnung vorliegt. Der Antrag ist 
vom Importbetrieb zu stellen. Ihm sind folgende Unterlagen 
beizufügen:
— technische Dokumentation, aus der Bauart und Funktion 

hervorgehen,
— Anwendungszweck,
— vorgesehener Betrieb für den Einsatz oder Verkehr,

— Strahlenschutzzulassung oder ähnliche Dokumente des 
Herstellerlandes,

— vorgesehener Betrieb für die Instandhaltung.
(2) Der Importvertrag darf erst nach Erteilung der Zustim

mung zum Import abgeschlossen werden.

§11
Änderungen

Vor der Veränderung von personellen oder sachlichen Vor
aussetzungen, die einer Genehmigung zugrunde liegen, ist eine 
Änderung der Genehmigung zu beantragen.

§12
Abnahme

Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren und Arbeitsstätten für den 
Betrieb von Strahleneinrichtungen und den Verkehr mit 
radioaktiven Stoffen sind vor Erteilung einer Genehmigung 
im Hinblick auf die Gewährleistung des Strahlenschutzes 
durch das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlen
schutz abzunehmen. Es kann den Strahlenschutzbeauftragten 
oder den verantwortlichen Mitarbeiter mit der Abnahme be
auftragen.

Zu § 4 Abs. 5 der Verordnung:
§13

Registrierung
(1) Der Verkehr mit umschlossenen Strahlenquellen oder 

der Betrieb von Strahleneinrichtungen unterliegt der Regi
strierung, wenn
— vereinheitlichte und vom Staatlichen Amt für Atomsicher

heit und Strahlenschutz bestätigte Einsatzdokumente, ins
besondere das strahlenschutztechnische Projekt, die Bedie
nungsanleitung und die betriebliche Strahlenschutzord
nung, vorliegen,

— der Nachweis erbracht wird, daß der Betrieb in Überein
stimmung mit den Einsatzdokumenten erfolgt,

— ein verantwortlicher Mitarbeiter benannt wird und
— durch eine Abnahme die Einhaltung der Strahlenschutz

forderungen nachgewiesen wird.
(2) Der Registrierung unterliegen stomatologische Röntgen

einrichtungen und Meß-, Steuer- und Regelungseinrichtungen 
unter Verwendung umschlossener Strahlenquellen, wenn ln 
der Strahlenschutzbauartzulassung dies ausgewiesen wird.

(3) Dem Staatlichen Amt für Atomsicherheit und Strahlen
schutz sind die im Rahmen der Strahlenschutzbauartzulassung 
vorgegebenen Unterlagen mit dem Abnahmevermerk des ver
antwortlichen Mitarbeiters in doppelter Ausfertigung zu über
senden. Dem Betrieb wird eine Ausfertigung mit Registrier
vermerk zurückgesandt.

(4) Die Registrierung ist gebunden an:
1. den Betrieb,
2. den verantwortlichen Mitarbeiter,
3. das Arbeitsvorhaben,
4. die Art, Aktivität oder Menge der radioaktiven Stoffe oder 

die Art und Aktivität der umschlossenen Strahlenquellen 
und den Typ und die Kenndaten der Strahleneinrichtun
gen sowie deren Anzahl,

5. die Arbeitsräume.
(5) Eine Veränderung der personellen oder sachlichen Vor

aussetzungen, die der Registrierung zugrunde liegen, sowie die 
Stillegung von registrierten Strahleneinrichtungen und um
schlossenen Strahlenquellen ist dem Staatlichen Amt für 
Atomsicherheit und Strahlenschutz innerhalb von 14 Tagen 
nach Veränderung mitzuteilen.

Zu § 4 Abs. 6 der Verordnung:
§14

Anmeldung
(1) Der Anmeldung unterliegen


